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GESETZBLATT
FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

Verordnung des Ministeriums für Arbeit und
Soziales über die Ausbildung und Prüfung

für den gehobenen Verwaltungsdienst in der
gesetzlichen Rentenversicherung 

(Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
den gehobenen Verwaltungsdienst in 

der gesetzlichen Rentenversicherung –
APrORV gD)

Vom 9. September 2008

Es wird verordnet auf Grund von

1. § 18 Abs. 2 Satz 1 und 2 und Abs. 3, § 20 Abs. 3, § 22
Abs. 1 und § 39 Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes
(LBG) in der Fassung vom 19. März 1996 (GBl. S. 286),
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. De-
zember 1997 (GBl. S. 522), im Einvernehmen mit dem
Innenministerium und dem Finanzministerium,

2. § 34 Abs. 5 Satz 2 des Landeshochschulgesetzes vom
1. Januar 2005 (GBl. S. 1) im Einvernehmen mit dem
Wissenschaftsministerium:

E R S T E R  A B S C H N I T T

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Ausbildungsziel

Ziel der Ausbildung ist es, Beamtinnen und Beamte he-
ranzubilden, die nach ihrer Persönlichkeit sowie nach
ihren allgemeinen und fachlichen Kenntnissen und Fähig-

keiten für den gehobenen Verwaltungsdienst geeignet und
vielseitig verwendbar sind. Die Ausbildung soll durch
praktische Arbeit und ein anwendungsbezogenes Studium
auf wissenschaftlicher Grundlage gründliche Kenntnisse,
Fähigkeiten und die Anwendung von Methoden vermit-
teln, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben in der öffentlichen
Verwaltung, insbesondere in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, befähigen. Das Verständnis für die politischen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenhänge
im nationalen, europäischen und internationalen Bereich
ist dabei besonders zu fördern.

§ 2

Laufbahnbefähigung

Die Befähigung für die Laufbahn des gehobenen Ver-
waltungsdienstes in der gesetzlichen Rentenversicherung
wird durch die Ableistung des Vorbereitungsdienstes und
das Bestehen der Staatsprüfung an der Hochschule für
öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg (im
Folgenden: Hochschule) erworben.

§ 3

Dauer der Ausbildung

Die Ausbildung erfolgt in einem dreijährigen Vorberei-
tungsdienst.

§ 4

Ausbildungsbehörde

Ausbildungsbehörde ist die Deutsche Rentenversiche-
rung Baden-Württemberg.
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Z W E I T E R  A B S C H N I T T

Zulassung

§ 5

Zulassung zur Ausbildung

(1) Für die Vergabe von Ausbildungsplätzen setzt die
Ausbildungsbehörde im Einvernehmen mit dem Minis-
terium für Arbeit und Soziales und dem Wissenschafts-
ministerium eine Zulassungszahl fest. Die Zulassungs-
zahl bestimmt, wie viele Bewerberinnen und Bewerber
höchstens mit der Ausbildung beginnen dürfen. 

(2) Die Bewerbung ist an die Ausbildungsbehörde zu
richten.

(3) Der Bewerbung sind beizufügen:

1. eine beglaubigte Abschrift des Schulabschlusszeugnis-
ses, das die Hochschulzugangsberechtigung nachweist,
oder, wenn ein solches noch nicht vorliegt, beglaubigte
Abschriften der letzten zwei Schulzeugnisse;

2. eine Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertre-
ter, falls die sich bewerbende Person nicht volljährig
ist.

§ 6

Voraussetzungen für die Zulassung

(1) Zur Ausbildung wird von der Ausbildungsbehörde
zugelassen, wer

1. die persönlichen Voraussetzungen für die Berufung in
das Beamtenverhältnis erfüllt;

2. im Zeitpunkt der Einstellung in den Vorbereitungs-
dienst 

a) das 32. Lebensjahr noch nicht vollendet haben wird
oder

b) als schwerbehinderter Mensch das 40. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben wird;

3. die allgemeine Hochschulreife, die fachgebundene
Hochschulreife, die Fachhochschulreife oder einen als
gleichwertig anerkannten Bildungsstand nachweist
und

4. im Auswahlverfahren nach §§ 7 und 8 von der Ausbil-
dungsbehörde ausgewählt worden ist.

(2) Zur Ausbildung kann auch zugelassen werden, wer
die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 3 voraus-
sichtlich zum Zeitpunkt der Einstellung in den Vorberei-
tungsdienst erfüllen wird.

(3) § 60 der Landeslaufbahnverordnung sowie die Er-
mächtigung des Landespersonalausschusses, nach den
Vorschriften der Landeslaufbahnverordnung auf Antrag
der Ausbildungsbehörde Ausnahmen von Absatz 1 Nr. 2
zuzulassen, bleiben unberührt.

§ 7

Einbeziehung in das Auswahlverfahren

(1) Die Ausbildungsbehörde bezieht diejenigen Be-
werberinnen und Bewerber, die auf Grund einer Voraus-
wahl nach Zeugnisnoten am besten geeignet sind, in das
Auswahlverfahren ein. Maßgeblich für die Vorauswahl
ist bei Bewerberinnen und Bewerbern, die bereits eine
Hochschulzugangsberechtigung nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 be-
sitzen, die Durchschnittsnote des Abschlusszeugnisses,
bei anderen Bewerberinnen und Bewerbern die Durch-
schnittsnote, die aus den beiden letzten Schulzeugnissen
errechnet wird. In das Auswahlverfahren sollen mindes-
tens so viele Personen, wie dem Vierfachen der Zulas-
sungszahl entspricht, einbezogen werden.

(2) Unabhängig von den Zeugnisnoten nach Absatz 1
werden in das Auswahlverfahren einbezogen:

1. Personen, die eine Dienstpflicht nach Artikel 12a des
Grundgesetzes oder einen freiwilligen Wehrdienst
nach § 4 Abs. 3 des Wehrpflichtgesetzes erfüllt haben
oder noch erfüllen oder die eine mindestens einjährige
Tätigkeit nach § 1 des Entwicklungshelfer-Gesetzes,
nach §§ 2 und 3 des Gesetzes zur Förderung eines frei-
willigen sozialen Jahres, nach §§ 2 und 3 des Gesetzes
zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres
oder nach §§ 3 und 4 des Jugendfreiwilligendienstege-
setzes ausgeübt haben oder noch ausüben, wenn 

a) sie bei einer Bewerbung zu einem Termin, der dem
Zeitpunkt des Beginns des Dienstes oder der Tätig-
keit unmittelbar vorausging, in das Auswahlverfah-
ren einbezogen worden wären und

b) sie zum nächstmöglichen Bewerbungstermin nach
Beendigung des Dienstes oder der Tätigkeit die
Zulassung beantragt haben;

2. Absolventinnen und Absolventen der Staatsprüfung
nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den
mittleren Verwaltungsdienst oder ähnlicher Laufbah-
nen, die eine Gesamtnote von »gut« oder besser (10
Punkte und besser) erreicht haben. 

§ 8

Durchführung des Auswahlverfahrens

(1) Die Auswahl unter den nach § 7 in das Auswahlver-
fahren einbezogenen Bewerberinnen und Bewerbern er-
folgt durch die Ausbildungsbehörde.

(2) Die Ausbildungsbehörde führt vor der Auswahl ein
persönliches Gespräch mit den Bewerberinnen und Be-
werbern.

(3) Die Ausbildungsbehörde erteilt den Bewerberinnen
und Bewerbern einen abschließenden Bescheid über die
Zulassung.
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§ 9

Verfall der Zulassung

Die Zulassung wird unwirksam, wenn der Vorberei-
tungsdienst nicht zu dem in der Zulassungsverfügung be-
stimmten Zeitpunkt begonnen wird. Die Ausbildungs-
behörde kann Ausnahmen von Satz 1 zulassen.

§ 10

Zuweisung zur Hochschule

Die Ausbildungsbehörde weist die zugelassenen Bewer-
berinnen und Bewerber der Hochschule zu. 

§ 11

Eingliederungsberechtigte nach dem
Soldatenversorgungsgesetz

(1) Die Vorschriften des Soldatenversorgungsgesetzes
und die dazu ergangenen Durchführungsvorschriften
bleiben unberührt.

(2) Für Bewerberinnen und Bewerber, die Eingliede-
rungsberechtigte im Sinne von § 1 der Stellenvorbehalts-
verordnung sind, gelten die Bestimmungen über die Zu-
lassung mit folgenden Maßgaben:

1. An Stelle der Bewerbung bei der Ausbildungsbehörde
tritt die Bewerbung bei der Vormerkstelle nach § 6 
der Stellenvorbehaltsverordnung. Die Vormerkstelle
schlägt Bewerberinnen und Bewerber, die für die Aus-
bildung in Betracht kommen, der Ausbildungsbehörde
zur Auswahl vor;

2. eine Vorauswahl auf Grund von Zeugnisnoten nach
§ 7 Abs. 1 findet nicht statt;

3. die Auswahlentscheidung der Ausbildungsbehörde
beruht nur auf dem persönlichen Gespräch. Ein Ver-
gleich mit Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht
Eingliederungsberechtigte sind, findet nicht statt.

D R I T T E R  A B S C H N I T T

Vorbereitungsdienst, Studium

§ 12

Einstellungsvoraussetzungen, Entlassung

(1) In den Vorbereitungsdienst ist von der Ausbildungs-
behörde einzustellen, wer

1. von ihr zugelassen worden ist, 

2. die übrigen Voraussetzungen nach § 6 Abs. 1 zum
Zeitpunkt der Einstellung erfüllt und

3. nach amtsärztlichem Gesundheitszeugnis über die er-
forderliche gesundheitliche Eignung oder als schwer-
behinderter Mensch über das Mindestmaß an gesund-
heitlicher Eignung verfügt.

Bei der Entscheidung über die Einstellung muss ein
Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (§ 30
Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes) vorliegen, das
bei der Entscheidung nicht älter als drei Monate sein soll.
Das Führungszeugnis ist zur Vorlage bei der Ausbildungs-
behörde zu beantragen. Die zur Einstellung vorgesehenen
Bewerberinnen und Bewerber haben eine schriftliche Er-
klärung über etwa anhängige strafrechtliche Ermittlungs-
verfahren oder Strafverfahren sowie über Disziplinar-
maßnahmen vorzulegen.

(2) Mit der Ernennung durch die Ausbildungsbehörde
werden die in den Vorbereitungsdienst eingestellten Per-
sonen Beamtinnen und Beamte auf Widerruf. Sie führen
die Dienstbezeichnung »Verwaltungsinspektoranwärte-
rin« oder »Verwaltungsinspektoranwärter«.

(3) Das Beamtenverhältnis nach Absatz 2 endet spätes-
tens mit Ablauf des Tages, an dem den Anwärterinnen
und Anwärtern durch die Hochschule eröffnet wird, dass
sie die Laufbahnprüfung für den gehobenen Verwal-
tungsdienst in der gesetzlichen Rentenversicherung (§ 20
Abs. 1) bestanden oder endgültig nicht bestanden haben.

(4) Die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis soll er-
folgen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, insbesondere
kein hinreichendes Fortschreiten der Ausbildung zu er-
kennen ist.

(5) Die Ausbildungsbehörde teilt der Hochschule die Ein-
stellung und die Entlassung der Verwaltungsinspektor-
anwärterinnen und Verwaltungsinspektoranwärter mit.

§ 13 

Regelstudienzeit, Studienaufbau, Ausbildungsinhalte

(1) Der Vorbereitungsdienst besteht aus einem dreijähri-
gen Studium, das als Bachelorstudiengang ausgestaltet
ist. 

(2) Das Studium stellt eine Einheit dar, die aus drei auf-
einander folgenden Abschnitten besteht:

1. Grundlagenstudium an der Hochschule 10 Monate; 

2. Praktische Ausbildung bei 
der Ausbildungsbehörde 14 Monate; 

3. Vertiefungsstudium an der Hochschule 12 Monate. 

(3) Das Studium umfasst mindestens die folgenden Stu-
dieninhalte:

1. Rechtswissenschaften mit den Schwerpunkten allge-
meines Verwaltungsrecht, Rentenversicherungsrecht,
Sozialrecht, Verfassungsrecht, Europarecht, Grund-
lagen des Privatrechts;

2. Verwaltungswissenschaften mit den Schwerpunkten
Verwaltungslehre, Informations- und Kommunika-
tionstechnologie;

3. Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten
Verwaltungsbetriebswirtschaft und öffentliche Finanz-
wirtschaft;  
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4. Sozialwissenschaften mit den Schwerpunkten Sozio-
logie, Politologie und Sozialpsychologie. 

(4) Für das Vertiefungsstudium sollen mindestens die
folgenden Vertiefungsschwerpunkte ausgeschrieben wer-
den:

1. Sozialrecht mit Schwerpunkt Sozialversicherungs-
recht, Finanzen, Wirtschaft;

2. betriebliche und private Sozialvorsorge, Kundenser-
vice und Beratung, Förderung der privaten Risikovor-
sorge, Fragen des Steuerrechts;

3. Organisation, Personal, Information, Kommunikation,
Management.

Vor dem Vertiefungsstudium ist von den Anwärterinnen
und Anwärtern ein Vertiefungsschwerpunkt auszuwählen.

(5) Das Nähere zu Ausbildungsinhalten und Studien-
ablauf wird von der Hochschule unter Beachtung der
§§ 13 bis 18 durch Satzung, die der Zustimmung des Mi-
nisteriums für Arbeit und Soziales bedarf, geregelt.

§ 14 

Verlängerung des Vorbereitungsdienstes

Die Ausbildungsbehörde kann im Einvernehmen mit der
Hochschule den Vorbereitungsdienst für Anwärterinnen
und Anwärter, die so umfassende Teile des Studiums ver-
säumt haben, dass das Erreichen des Ausbildungszieles
gefährdet wird, um bis zu ein Jahr verlängern. Außer Be-
tracht bleiben Zeiten des Erholungsurlaubs oder eines
Sonderurlaubs nach § 112 Abs. 3 LBG und §§ 26, 29 und
30 der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung (AzUVO)
sowie eines bis zu zehntägigen Urlaubs aus sonstigen
Gründen nach § 31 AzUVO.

§ 15 

Studieneinheiten (Module)

(1) Das Studium gliedert sich in thematisch und zeitlich
abgeschlossene Module, die sich aus verschiedenen
Lehr- und Lernformen zusammensetzen können.

(2) Die Hochschule hat die Studieninhalte, die als Mo-
dule zusammengefasst werden, in Beschreibungen dar-
zustellen und in diesen die Anteile, die auf die in § 13
Abs. 3 genannten Studieninhalte entfallen, auszuweisen.

(3) Der erfolgreiche Abschluss der Module setzt den Er-
werb einer durch Hochschulsatzung festzulegenden An-
zahl von Leistungspunkten (§ 16 Abs. 1) und das Beste-
hen der Modulprüfungen (§ 21) voraus.

§ 16 

Leistungspunkte

(1) Für Module, deren Prüfungen bestanden wurden, wer-
den Leistungspunkte nach dem European Credit Transfer
System vergeben. Ein Leistungspunkt (Credit) entspricht

einem durchschnittlichen studentischen Arbeitsaufwand
von 30 Stunden. Für die Vergabe von Leistungspunkten
werden alle mit einer Lehrveranstaltung oder einer Prü-
fung verbundenen studienbezogenen Tätigkeiten einbe-
zogen. Mit den Leistungspunkten ist keine qualitative
Bewertung der Studienleistungen verbunden.

(2) Während des gesamten Studiums sind mindestens
180 Leistungspunkte zu erwerben.

(3) Unabhängig von der Wahl des Vertiefungsschwer-
punkts nach § 13 Abs. 4 müssen insgesamt mindestens
90 Leistungspunkte in rechtswissenschaftlichen Studien-
inhalten erworben werden.

§ 17 

Praktische Ausbildung 

(1) Die praktische Ausbildung dient dem exemplarischen
Lernen. Die Anwärterinnen und Anwärter sollen ihre
theoretischen Kenntnisse anwenden, vertiefte praktische
Erfahrungen sammeln und auf das Vertiefungsstudium
hingeführt werden. Die Hochschule stellt in Zusammen-
arbeit mit der Ausbildungsbehörde sicher, dass diese
Ziele erreicht werden.

(2) Die praktische Ausbildung besteht aus mindestens
zwei Monaten praxisbegleitendem Unterricht, mindes-
tens fünf Monaten praktischer Unterweisung und min-
destens fünf Monaten Einsatz in Arbeitsbereichen der
Ausbildungsbehörde. Die praktische Unterweisung und
der Einsatz in Arbeitsbereichen werden von der Ausbil-
dungsbehörde in Ausbildungseinheiten gegliedert.

(3) Die praktische Unterweisung erfolgt durch Lehr-
kräfte der Ausbildungsbehörde. Der Einsatz in Arbeits-
bereichen der Ausbildungsbehörde findet im Leistungs-
bereich statt und kann auch im Dienstleistungsbereich
erfolgen. In der praktischen Ausbildung sollen Kunden-
service, Soziale Vorsorge, Personalfragen, Organisation
und Kommunikation berücksichtigt werden. 

(4) Die praktische Ausbildung findet grundsätzlich bei
der Ausbildungsbehörde statt. Ein Monat kann bei einem
anderen Sozialleistungsträger oder einer anderen geeig-
neten Ausbildungsstelle in der öffentlichen Verwaltung
oder Privatwirtschaft, bei einem Verband oder im Aus-
land absolviert werden. Die Zuweisung zu einer solchen
Ausbildungsstelle erfolgt durch die Ausbildungsbehörde.
Dabei sind Wünsche der Anwärterinnen und Anwärter
nach Möglichkeit zu berücksichtigen.

(5) Für die Organisation und Durchführung der prak-
tischen Ausbildung ist die Ausbildungsbehörde unter der
Verantwortung der Hochschule zuständig. Die Lehr-
kräfte für den praxisbegleitenden Unterricht werden von
der Hochschule im Einvernehmen mit der Ausbildungs-
behörde bestellt.

(6) Die Ausbildungsbehörde teilt der Hochschule alle für
den Studienfortgang wesentlichen Änderungen mit. 
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§ 18 

Bewertung der praktischen Ausbildung 

(1) Die Ausbildungsbehörde hat unverzüglich nach
Beendigung einer Ausbildungseinheit eine Beurteilung
zu erstellen. Diese muss Aussagen beinhalten über die
Dauer sowie Unterbrechungen der Ausbildung, konkrete
Ausbildungsinhalte, Fähigkeiten, Entwicklungspotenzial
und Leistungen der auszubildenden Person sowie deren
dienstliches Verhalten. § 23 gilt entsprechend. Die Be-
urteilungen sind den Anwärterinnen und Anwärtern be-
kannt zu geben und mit diesen zu besprechen.

(2) Der erfolgreiche Abschluss der praktischen Ausbil-
dung setzt voraus, dass in den Modulprüfungen nach
§ 21 Abs. 1 und den Beurteilungen nach Absatz 1 ein Ge-
samtnotendurchschnitt von mindestens 4,0 erreicht wird.
Diese Bewertungen sind der Hochschule zur Kenntnis zu
geben.

V I E RT E R  A B S C H N I T T

Prüfungen

§ 19 

Prüfungsbehörde

Prüfungsbehörde ist die Hochschule. Sie trifft in Prü-
fungsangelegenheiten alle Entscheidungen; bei Prüfungs-
leistungen in der praktischen Ausbildung delegiert sie
diese Aufgabe an die Ausbildungsbehörde. Entscheidun-
gen über eingelegte Rechtsbehelfe trifft in jedem Fall die
Hochschule.

§ 20 

Staatsprüfung

(1) Mit der Staatsprüfung soll festgestellt werden, ob die
Anwärterinnen und Anwärter den Anforderungen für den
gehobenen Verwaltungsdienst in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung entsprechen.

(2) Die Staatsprüfung setzt sich aus dem Erwerb der
Leistungspunkte nach § 16, den Modulprüfungen nach
§ 21 und der Bachelorarbeit nach § 22 zusammen. Die
Prüfung ist bestanden, wenn insgesamt mindestens 180
Leistungspunkte erzielt und die Modulprüfungen bestan-
den werden sowie die Bachelorarbeit mit mindestens 4,0
bewertet wird.

(3) Die Staatsprüfung ist zugleich Laufbahnprüfung im
Sinne von § 27 LBG. Die zum Aufstieg zugelassenen
Beamtinnen und Beamten des mittleren Verwaltungs-
dienstes legen die Prüfung nach Absatz 2 als Aufstiegs-
prüfung ab.

(4) Die Hochschule regelt unter Beachtung der §§ 19 bis
29 die Einzelheiten über Zeitpunkt, Dauer, Inhalt, Ablauf
und Bewertung der Prüfungen durch Satzung, die der
Zustimmung des Ministeriums für Arbeit und Soziales
bedarf.

§ 21 

Modulprüfungen

(1) In jedem Modul muss mindestens ein Leistungsnach-
weis abgelegt werden. Dieser kann modulbegleitend
oder modulabschließend ausgestaltet werden.

(2) Als Leistungsnachweise kommen schriftliche Klau-
suren, mündliche Prüfungen, Hausarbeiten, Referate
oder Präsentationen, Projektarbeiten und Teilnahmebe-
scheinigungen in Betracht.

(3) Mindestens drei schriftliche Klausuren mit einer
Bearbeitungszeit von jeweils mindestens vier Stunden
haben sich mit den in § 13 Abs. 3 genannten Studien-
inhalten zu befassen. Eine dieser Klausuren muss einen
rechtswissenschaftlichen Schwerpunkt und die Form der
juristischen Fallbearbeitung aufweisen. Im Übrigen wird
die Gewichtung und zeitliche Bearbeitungsdauer einer
Klausur an dem Umfang der Leistungspunkte für das
Modul bemessen.

(4) Mindestens ein Modul ist mit einer mündlichen Prü-
fung in einem der in § 13 Abs. 3 genannten Studienin-
halte abzuschließen.

§ 22

Bachelorarbeit

(1) Die Anwärterinnen und Anwärter haben während des
Vertiefungsstudiums – in der Regel aus ihrem Vertie-
fungsschwerpunkt – eine Prüfungsarbeit (Bachelorarbeit)
zu erstellen, mit der sie ihre Befähigung zur selbständigen
Bearbeitung eines Problems aus der Praxis unter Anwen-
dung wissenschaftlicher Methoden aufzeigen sollen. Die
Bachelorarbeit besteht aus einer schriftlichen Arbeit und
deren mündlicher Verteidigung, die insgesamt mit einer
Note nach § 23 zu bewerten sind. Der Anteil der mündli-
chen Verteidigung an der Note beträgt 25 Prozent. 

(2) Das Thema der schriftlichen Bachelorarbeit wird von
der Prüfungsbehörde vergeben. Die Themenstellung er-
folgt auf Vorschlag einer Lehrkraft. Den Anwärterinnen
und Anwärtern ist Gelegenheit zu geben, eigene The-
menvorschläge zu machen.

(3) Die Bearbeitungsdauer für die schriftliche Arbeit be-
trägt drei Monate. Davon muss insgesamt mindestens ein
Monat in der vorlesungs- und prüfungsfreien Zeit liegen.

§ 23 

Prüfungsbewertung

(1) Die einzelnen Prüfungsleistungen werden nach fol-
gender Notenskala bewertet:

sehr gut (1,0–1,5) – eine hervorragende Leis-
tung;

gut (1,6–2,5) – eine Leistung, die erheb-
lich über den durch-
schnittlichen Anforde-
rungen liegt;
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befriedigend (2,6–3,5) – eine Leistung, die den
durchschnittlichen An-
forderungen genügt;

ausreichend (3,6–4,0) – eine Leistung, die trotz
ihrer Mängel noch den
Anforderungen genügt;

nicht ausreichend (4,1–5,0) – eine Leistung, die wegen
Mängeln den Anforde-
rungen nicht mehr ent-
spricht.

(2) Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistun-
gen können Noten zwischen 1,0 und 5,0 in Zehntelschrit-
ten vergeben werden.

(3) Werden mehrere Prüfungsleistungen zu einer Note
zusammengefasst, wird eine Durchschnittsnote gebildet,
bei der nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma
ohne Rundung berücksichtigt wird.

(4) Das Bestehen einer Modulprüfung setzt voraus, dass
sie mindestens mit 4,0 bewertet wird. Sind in einem Mo-
dul mehrere Prüfungen zu absolvieren, muss im Durch-
schnitt der Bewertungen dieser Prüfungen eine Note von
mindestens 4,0 erreicht werden. Satz 1 gilt für die Bache-
lorarbeit entsprechend.

§ 24  

Fernbleiben, Rücktritt, Behinderung

(1) Bei Fernbleiben oder bei Rücktritt von einer Modul-
prüfung ohne Genehmigung der Prüfungsbehörde gilt
die Modulprüfung als nicht bestanden.

(2) Genehmigt die Prüfungsbehörde das Fernbleiben oder
den Rücktritt, so gilt die Modulprüfung als nicht unter-
nommen. Wird das Fernbleiben oder der Rücktritt von
einzelnen Prüfungsaufgaben genehmigt, können diese im
Wiederholungstermin nachgeholt werden. Die Genehmi-
gung darf nur erteilt werden, wenn wichtige Gründe vor-
liegen. Der für das Fernbleiben oder den Rücktritt geltend
gemachte wichtige Grund muss der Prüfungsbehörde
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht
werden. Bei Krankheit ist unverzüglich ein ärztliches
Attest vorzulegen; in Zweifelsfällen kann die Prüfungs-
behörde ein Attest eines von ihr benannten Arztes oder 
ein amtsärztliches Zeugnis verlangen. Der Krankheit der
Studierenden stehen die Krankheit eines von ihnen über-
wiegend allein zu versorgenden Kindes sowie Beschwer-
den während der Schwangerschaft gleich. Die Inan-
spruchnahme der Mutterschutzfristen richtet sich nach
§§ 32 bis 39 AzUVO; die Prüfungsbehörde hat sich bei
ihrer Entscheidung am Schutzzweck der Mutterschutz-
regelungen zu orientieren.

(3) Wer sich in Kenntnis einer gesundheitlichen Beein-
trächtigung oder eines anderen Rücktrittsgrundes einer
Modulprüfung oder einer Prüfungsaufgabe unterzogen
hat, kann wegen dieses Grundes nicht nachträglich
zurücktreten. Der Kenntnis steht die fahrlässige Un-
kenntnis gleich; fahrlässige Unkenntnis liegt insbeson-

dere dann vor, wenn nicht unverzüglich eine Klärung
herbeigeführt wurde.

(4) Bei behinderten Anwärterinnen und Anwärtern, die in
ihren kommunikativen Fähigkeiten eingeschränkt sind,
stellt die Prüfungsbehörde die barrierefreie Gestaltung
aller Modulprüfungen sicher. Soweit erforderlich, wer-
den geeignete Kommunikationshilfen zugelassen oder
weitere Nachteilsausgleiche gewährt. Die Beeinträchti-
gung ist glaubhaft darzulegen; in Zweifelsfällen kann die
Prüfungsbehörde ein Attest eines von ihr benannten Arz-
tes oder ein amtsärztliches Zeugnis verlangen. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für die Bachelorarbeit ent-
sprechend.

§ 25 

Täuschungsversuch, Verstoß gegen die Ordnung

(1) Wer es unternimmt, das Ergebnis seiner schriftlichen
Prüfungsarbeit durch Täuschung oder Benutzung nicht
zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder fremdem Vor-
teil zu beeinflussen, oder wer sich sonst eines erheblichen
Verstoßes gegen die Ordnung schuldig macht, kann unter
Berücksichtigung der Schwere des Verstoßes von der
Fortsetzung des Studiums ausgeschlossen und aus dem
Beamtenverhältnis entlassen werden. Statt eines Aus-
schlusses können eine oder mehrere Arbeiten mit der Note
5,0 bewertet oder die Gesamtnote zum Nachteil des Prüf-
lings abgeändert werden. In minderschweren Fällen kann
von der Verhängung einer Sanktion abgesehen werden.

(2) Stellt sich nachträglich heraus, dass eine der Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Satz 1 vorlag, kann die Prü-
fungsbehörde die Prüfungsentscheidung zurücknehmen
und die in Absatz 1 genannten Maßnahmen treffen, wenn
seit der Beendigung der Staatsprüfung nicht mehr als
fünf Jahre vergangen sind. Die Rücknahme ist nur inner-
halb einer Frist von sechs Monaten zulässig, nachdem
die Prüfungsbehörde von Tatsachen Kenntnis erlangt hat,
welche die Rücknahme rechtfertigen. Die Entscheidung
ist der betroffenen Person zuzustellen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für mündliche Prüfungen
und die Bachelorarbeit entsprechend.

§ 26 

Wiederholung von Modulprüfungen und 
der Bachelorarbeit

(1) Wer eine Modulprüfung nicht bestanden hat, kann 
sie einmal wiederholen. Satz 1 gilt für die Bachelorarbeit
entsprechend.

(2) Wird auch die Wiederholungsprüfung nach Absatz 1
Satz 1 nicht bestanden, können bis zu drei Modulprüfun-
gen des gesamten Studiums ein weiteres Mal wiederholt
werden. 

(3) Wiederholungsprüfungen sind in der Regel innerhalb
von sechs Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungs-
ergebnisses durchzuführen.
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§ 27 

Feststellung des Ergebnisses

Nach Abschluss aller Modulprüfungen und nach Be-
wertung und Verteidigung der Bachelorarbeit setzt die
Prüfungsbehörde eine Gesamtnote nach § 23 Abs. 1 fest.
In diese fließen mit Ausnahme der Modulprüfungen
während der praktischen Ausbildung (§ 18 Abs. 2) alle
Prüfungsergebnisse ein. Der Anteil der Bachelorarbeit an
der Gesamtnote beträgt mindestens 10 Prozent.

§ 28 

Abschlusszeugnis und Hochschulgrad

(1) Wer die Staatsprüfung bestanden hat, erhält ein Ab-
schlusszeugnis mit folgenden Angaben: 

1. die Gesamtnote und die insgesamt erworbenen Leis-
tungspunkte,

2. der Anteil der Leistungspunkte mit rechtswissen-
schaftlichen Studieninhalten,

3. die Bezeichnung und Benotung der absolvierten Mo-
dule sowie der hierauf entfallenden Leistungspunkte
und

4. das Thema und die Benotung der Bachelorarbeit.

(2) Mit dem Bestehen der Staatsprüfung verleiht die
Hochschule den Hochschulgrad »Bachelor of Arts«, ab-
gekürzt »B. A.«. 

(3) Aus dem Bestehen der Laufbahnprüfung für den ge-
hobenen Verwaltungsdienst in der gesetzlichen Renten-
versicherung ergibt sich kein Anspruch auf Verwendung
im öffentlichen Dienst.

§ 29 

Prüfungsakten

Die Prüfungsakten werden bei der Prüfungsbehörde ge-
führt. Die Anwärterinnen und Anwärter, die an der Prü-
fung teilgenommen haben, können nach Abschluss der
Staatsprüfung oder nach dem endgültigen Nichtbestehen
einer Modulprüfung ihre Prüfungsakten einsehen.

F Ü N F T E R  A B S C H N I T T

Sonstige Bestimmungen

§ 30 

Urlaub

(1) Urlaub und Arbeitsverkürzungstag werden nach den
Bestimmungen der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung
gewährt. Während des Vorbereitungsdienstes wird der
Erholungsurlaub in dem Umfang nach § 21 Abs. 4
AzUVO durch die Ferien abgegolten, der dem zeitlichen
Anteil des Grundlagenstudiums oder des Vertiefungs-
studiums im Kalenderjahr entspricht.

(2) Während des Grundlagenstudiums und des Vertie-
fungsstudiums soll kein Erholungsurlaub gewährt wer-
den. 

§ 31 

Rechtsaufsicht

Rechtsaufsichtsbehörde bei der Durchführung dieser
Verordnung ist das Ministerium für Arbeit und Soziales.

§ 32 

Übergangsregelungen

(1) Für Anwärterinnen und Anwärter, die im September
2007 oder früher mit dem Vorbereitungsdienst begonnen
haben, findet weiterhin die Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für den gehobenen Verwaltungsdienst in der
Rentenversicherung vom 11. Juli 1996 (GBl. S. 509),
zuletzt geändert durch Artikel 82 der Verordnung vom
25. April 2007 (GBl. S. 252), Anwendung.

(2) Für Anwärterinnen und Anwärter, die an der Staats-
prüfung im Jahr 2010 teilnehmen, diese aber nicht beste-
hen, ist innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe
des Ergebnisses eine Wiederholungsprüfung durchzu-
führen. Dasselbe gilt bei einem von der Prüfungsbehörde
genehmigten Fernbleiben oder Rücktritt von dieser Prü-
fung. Sollte in den Fällen eines genehmigten Fernblei-
bens oder Rücktritts von der Prüfung oder von der Wie-
derholungsprüfung eine weitere Wiederholungsprüfung
erforderlich werden, gilt Satz 1 entsprechend.

(3) Können Anwärterinnen und Anwärter wegen einer
Verlängerung des Vorbereitungsdienstes nicht bis zum
Jahr 2010 an der Staatsprüfung teilnehmen, finden für 
sie abweichend von Absatz 1 ab der Bekanntgabe der
Verlängerung die Bestimmungen dieser Verordnung An-
wendung. Bis dahin absolvierte Ausbildungs- und Prü-
fungsteile werden angerechnet. Die Prüfungsbehörde
entscheidet über Art und Umfang der Anrechnung.

§ 33 

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. September 2008 in Kraft.
Gleichzeitig treten außer Kraft: 

1. die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den geho-
benen Verwaltungsdienst in der Rentenversicherung
vom 11. Juli 1996 (GBl. S. 509), zuletzt geändert
durch Artikel 82 der Verordnung vom 25. April 2007
(GBl. S. 252); § 32 bleibt unberührt; 

2. die Verordnung des Sozialministeriums über die Zu-
ständigkeiten der Landesversicherungsanstalt Würt-
temberg und der Landesversicherungsanstalt Baden
auf dem Gebiet der beamtenrechtlichen Versorgung
vom 22. August 1979 (GBl. S. 356), zuletzt geändert
durch Artikel 61 der Verordnung vom 23. Juli 1993
(GBl. S. 533); 
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3. die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den ge-
hobenen Dienst in der Versorgungsverwaltung vom
9. August 1973 (GBl. S. 338), zuletzt geändert durch
Artikel 55 der Verordnung vom 23. Juli 1993 (GBl.
S. 533); 

4. die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den mittle-
ren Dienst in der Versorgungsverwaltung vom 20. Juni
1984 (GBl. S. 495, ber. S. 604).

stuttgart, den 9. September 2008 Dr. Stolz 

Verordnung des Justizministeriums 
zur Abgeltung von Bürokosten 

im Gerichtsvollzieherdienst 2008 
(GVGebAntVO 2008)

Vom 11. September 2008

Auf Grund von § 49 Abs. 3 des Bundesbesoldungsgeset-
zes in der Fassung vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3022)
in Verbindung mit § 1 Abs.1 Nr. 3 und Abs. 2 der Verord-
nung der Landesregierung zur Übertragung von Ermächti-
gungen zum Erlass von Rechtsverordnungen des Besol-
dungsrechts vom 4. Mai 1982 (GBl. S.151) in Verbindung
mit § 1 Abs. 2 und § 3 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung des Ju-
stizministeriums zur Abgeltung von Bürokosten im Ge-
richtsvollzieherdienst vom 9. Februar 1998 (GBl. S.164)
wird im Einvernehmen mit dem Finanzministerium ver-
ordnet:

§ 1

Der Gebührenanteil nach der Verordnung zur Abgeltung
von Bürokosten im Gerichtsvollzieherdienst vom 9. Fe-
bruar 1998 (GBl. S.164), geändert durch Artikel 1 der

Verordnung vom 15. Juni 2001 (GBl. S. 463), wird für
das Kalenderjahr 2008 auf 51,0 Prozent festgesetzt. Der
Höchstbetrag der Gebührenanteile für das Kalenderjahr
2008 beträgt 21100 Euro.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2008
in Kraft.

stuttgart, den 11. September 2008 Prof. Dr. Goll

Bekanntmachung des Staatsministeriums
über das Inkrafttreten des 

Zehnten Staatsvertrages zur Änderung
rundfunkrechtlicher Staatsverträge

Vom 5. September 2008

Der am 19. Dezember 2007 unterzeichnete Zehnte Staats-
vertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge
(Zehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) – GBl. 2008,
S. 238 – zwischen dem Land Baden-Württemberg, dem
Freistaat Bayern, dem Land Berlin, dem Land Branden-
burg, der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Han-
sestadt Hamburg, dem Land Hessen, dem Land Mecklen-
burg-Vorpommern, dem Land Niedersachsen, dem Land
Nordrhein-Westfalen, dem Land Rheinland-Pfalz, dem
Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem Land Sachsen-An-
halt, dem Land Schleswig-Holstein und dem Freistaat
Thüringen ist nach seinem Artikel 6 Abs. 3 Satz 1 am
1. September 2008 in Kraft getreten.

stuttgart, den 5. September 2008 Wicker

HERAUSGEBER
Staatsministerium Baden-Württemberg,
Richard-Wagner-Straße 15, 70184 Stuttgart.

SCHRIFTLEITUNG
Staatsministerium, Reg. Amtmann Alfred Horn
Fernruf (07 11) 21 53-302.

VERTRIEB
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH,
Postfach 10 43 63, 70038 Stuttgart.

DRUCKEREI
Offizin Chr. Scheufele in Stuttgart.

BEZUGSBEDINGUNGEN
Laufender Bezug durch den Vertrieb, jährlich 50 Euro. Mehrwertsteuer
wird nicht erhoben. Der Bezug kann zwei Monate vor dem 31. Dezember
eines jeden Jahres gekündigt werden.

VERKAUF VON EINZELAUSGABEN
Einzelausgaben werden durch die Versandstelle des Gesetzblattes, Staats-
anzeiger für Baden-Württemberg GmbH, Postfach 10 43 63, 70038 Stutt-
gart (Breitscheidstraße 69, 70176 Stuttgart), Fernruf (0711) 6 66 01-43,
Telefax (0711) 66601-34, abgegeben. Der Preis dieser Ausgabe beträgt
2,30 Euro (einschließlich Porto und Versandkosten). Mehrwertsteuer wird
nicht erhoben.

V O R S C H R I F T E N D I E N S T 
B A D E N - W Ü R T T E M B E R G

http://www.vd-bw.de


